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1  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Zur Unterstützung der gemeinsamen Beratung der vorliegenden Berichte gemäß 
Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013)1 hat der Budgetdienst eine Analyse zur 
UG 31-Wissenschaft und Forschung für den Unterausschuss des Budgetausschusses 
am 5. Juni 2024 erstellt. 

Im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 werden die vier Wirkungsziele des 
BMBWF zur UG 31-Wissenschaft und Forschung behandelt. Drei Wirkungsziele 
wurden als zur Gänze erreicht beurteilt. Nur überwiegend erreicht wurde das 
Wirkungsziel zur Hebung des tertiären Bildungsniveaus. Bei diesem Wirkungsziel war 
der Anfänger:innenanteil bei den 20 frequentiertesten Studienrichtungen zu hoch, 
sodass die angestrebte breitere Streuung nicht erreicht wurde. Diese Kennzahl ist 
seither entfallen, stattdessen wird nunmehr eine höhere Anzahl von Erstabschlüssen 
im MINT-Bereich (Studienfelder Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik, 
Informatik und Kommunikationstechnologie sowie Ingenieurswesen, verarbeitendes 
Gewerbe und Baugewerbe) angestrebt. 

Mit dem BVA 2023 und dem BVA 2024 kam es auch zu Änderungen bei weiteren 
Kennzahlen. Eine neue Kennzahl zum Anteil der internationalen Doktorats-
studierenden stellt auf den realen Internationalisierungsgrad ab, indem Studierende 
aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein exkludiert werden. Die 
bisherige Kennzahl zu quotengerecht besetzten Leitungsorganen wurde durch eine 
ähnliche Kennzahl zum Frauenanteil in universitären Leitungsorganen ersetzt. Eine 
weitere neue Kennzahl betrifft die Steigerung des Frauenanteils bei Studien-
abschlüssen in technischen Fächern. 

Gemäß Bericht über die Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 2023 wurden im 
Jahr 2023 keine WFA zu Vorhaben der UG 31-Wissenschaft und Forschung evaluiert. 
Im Jahr 2024 sind Vorhaben zu Finanzierungs- und Leistungsvereinbarungen mit 
Forschungs(förderungs)einrichtungen (u. a. FWF, ÖAW, ISTA) sowie zur Förderung 
von Fachhochschul-Studiengängen zu evaluieren. 

                                                

1 Bericht zur Wirkungsorientierung 2022, Bericht über die Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 2023, Förderungsbericht 
2022 sowie Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024 (einschließlich 
ergänzender Informationen aus dem Beteiligungsbericht 2024). 
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Zu den Förderungen der UG 31-Wissenschaft und Forschung zählen vor allem die 
Auszahlungen an die Fachhochschulen und an die Forschungs(förderungs)-
einrichtungen gemäß Forschungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG), nicht jedoch die 
Auszahlungen an die Universitäten. Im Jahr 2022 wurden Förderungen iHv 905 Mio. 
EUR ausbezahlt. Im Jahr 2023 sind sie auf 1.057 Mio. EUR gestiegen und für 2024 
sind 1.250 Mio. EUR budgetiert. 

Laut Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stich-
tag 31. März 2024 bzw. dem Beteiligungsbericht 2024 nimmt das BMBWF in der 
UG 31-Wissenschaft und Forschung die Eigentümerfunktion bei 23 Universitäten und 
8 weiteren Beteiligungen wahr. Der Gesamtbetrag für die Universitäten in der 
Leistungsvereinbarungsperiode 2022 bis 2024 wurde von ursprünglich 12,33 Mrd. 
EUR durch Teuerungsausgleiche auf insgesamt 13,23 Mrd. EUR aufgestockt (+7,3 %). 
Für die nächste Periode von 2025 bis 2027 werden insgesamt 16,00 Mrd. EUR 
(+21,0 %) zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Beschäftigten stieg von 38.677 Voll-
beschäftigungsäquivalenten (VBÄ) im Jahr 2020 auf 40.832 VBÄ im Jahr 2023. In der 
Vorschau wird für 2024 von einem weiteren Anstieg auf 41.553 VBÄ ausgegangen. 

Die operative Tätigkeit der GeoSphere Austria (Zusammenschluss von Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik und Geologischer Bundesanstalt) wurde mit 
1. Jänner 2023 aufgenommen. Der Bericht des BMF zu den Ergebnissen des 
Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024 enthält noch keine 
tabellarischen Kennzahlen. Es wird darauf verwiesen, dass derzeit intensiv am Aufbau 
einer Finanzbuchhaltung und eines Controllings gearbeitet werde. 

In der budgetären Entwicklung der UG 31-Wissenschaft und Forschung sind vor 
allem zunehmende Mittel für Universitäten, Fachhochschulen und Forschungs-
(förderungs)einrichtungen ersichtlich. Im Jahr 2023 stiegen die Auszahlungen 
insgesamt um 687 Mio. EUR bzw. 12,8 %. Im BVA 2024 sind im Vergleich zum Erfolg 
2023 um 361 Mio. EUR mehr veranschlagt (+6,0 %). Außerdem sind für die 
medizinischen Universitäten und das ISTA im BFG 2024 Überschreitungs-
ermächtigungen iHv insgesamt rd. 150 Mio. EUR vorgesehen, welche bis zum 
1. Quartal 2024 noch nicht in Anspruch genommen wurden. 
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2  W i r k u n g s o r i e n t i e r u n g  2 0 2 2  

Der nachfolgende Abschnitt enthält eine Analyse der mittelfristigen Entwicklung der 
Wirkungsinformationen der UG 31-Wissenschaft und Forschung. Dazu hat der 
Budgetdienst die Angaben aus dem Bundesvoranschlag 2022 (BVA 2022) wie folgt 
erweitert: 

🞙 Die Kennzahlen werden um die aktuellen Ist- und Zielzustände aus den BVA 
2023 und 2024 sowie um Erläuterungen aus dem BVA 2024 ergänzt. Bei 
einzelnen Kennzahlen kommt es dadurch zu Abweichungen von den im Bericht 
zur Wirkungsorientierung 2022 genannten Ist- und Zielzuständen. 

🞙 Den Wirkungszielen und Kennzahlen wird der Zielerreichungsgrad gemäß dem 
Bericht der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle des BMKÖS zur 
Wirkungsorientierung 20222 (überplanmäßig, zur Gänze, überwiegend, teilweise 
und nicht erreicht) zugeordnet. 

🞙 Neue Kennzahlen, die erst in den BVA 2023 bzw. BVA 2024 aufgenommen 
wurden und damit nicht im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 enthalten 
sind, werden angeführt und erläutert. 

Damit wird ersichtlich, ob die Zielwerte vergangenheitsbezogen erreicht wurden und 
wie die künftigen Zielwerte angelegt sind. 

2.1  Gesamtüberbl ick  

Das BMBWF hat im BVA 2022 für die UG 31-Wissenschaft und Forschung vier 
Wirkungsziele mit insgesamt 17 Kennzahlen festgelegt. Die definierten Wirkungsziele 
betreffen die Hebung des tertiären Bildungsniveaus, den Hochschul- und Forschungs-
raum, ausgeglichene Geschlechterverhältnisse sowie Spitzenforschung. Beigetragen 
wird zum SDG 4 – Hochwertige Bildung, SDG 5 – Geschlechtergleichheit und 
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur. 

  

                                                

2 Siehe Analyse des Budgetdienstes zum Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

https://www.parlament.gv.at/fachinfos/budgetdienst/Bericht-zur-Wirkungsorientierung-2022
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Im WO-Bericht 2022 wurde das WZ 1 zur Hebung des tertiären Bildungsniveaus nur 
als überwiegend erreicht eingestuft. Die anderen drei Ziele wurden jeweils zur Gänze 
erreicht. Auf Ebene der Kennzahlen lagen 2022 insbesondere der Anfänger:innen-
anteil bei den 20 frequentiertesten Studienrichtungen (Kennzahl 31.1.4) sowie der 
Mobilitätsanteil der Absolvent:innen an Universitäten, Fachhochschulen und Privat-
universitäten (Kennzahl 31.2.2) – so wie bereits in den Jahren zuvor – unter dem 
jeweiligen Zielwert und wurden daher als nicht erreicht evaluiert. 

Mit dem BVA 2023 und dem BVA 2024 kam es teilweise zu Änderungen bei den 
Kennzahlen. Neu aufgenommen wurde eine Kennzahl zur Steigerung der Studien-
abschlüsse in MINT-Studienfeldern, welche eine Kennzahl zur breiteren Streuung des 
Anfänger:innenanteils über die Studienrichtungen ersetzt. Eine neue Kennzahl zum 
Anteil der internationalen Doktoratsstudierenden stellt auf den realen Inter-
nationalisierungsgrad ab, indem Studierende aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol 
und Liechtenstein exkludiert werden. Die bisherige Kennzahl zu quotengerecht 
besetzten Leitungsorganen wurde durch eine ähnliche Kennzahl zum Frauenanteil in 
universitären Leitungsorganen ersetzt. Eine weitere neue Kennzahl betrifft die 
Steigerung des Frauenanteils bei Studienabschlüssen in technischen Fächern. 

2.2  Wirkungsziel  1  

WZ 1: Qualitäts- bzw. kapazitätsorientierte sowie Bologna-Ziele-konforme Erhöhung der Anzahl der 
Bildungsabschlüsse an Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten. 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Erreichungsgrad laut  
WO-Bericht überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend überwiegend 

Quellen: Berichte zur Wirkungsorientierung 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022. 

Das WZ 1 zur Qualitäts- bzw. kapazitätsorientierten sowie Bologna-Ziele-konformen 
Erhöhung der Anzahl der Bildungsabschlüsse an Universitäten, Fachhochschulen und 
Privatuniversitäten trägt zum SDG 4 – Hochwertige Bildung bei und wird anhand von 
fünf Kennzahlen gemessen. Die Tertiärquote ist Teil des EU-Indikatorensets zu den 
SDGs, wobei Österreich im Bereich des EU-Durchschnitts liegt. Laut WO-Bericht 
wurde das Ziel im Jahr 2022, so wie in den Vorjahren, als überwiegend erreicht 
eingeschätzt. 
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Die Zielerreichung war bei zwei Kennzahlen überplanmäßig3 und bei einer Kennzahl 
überwiegend4. Nur teilweise erreicht wurde das Ziel bei der Rekrutierungsquote, weil 
verhältnismäßig wenige Kinder von Vätern ohne Matura ein Studium begonnen 
haben. Nicht erreicht wurde die Reduktion des Anfänger:innenanteils bei den am 
meisten frequentierten Studienrichtungen. Diese Kennzahl wurde ab dem BVA 2024 
durch eine neue Kennzahl zur Steigerung der MINT-Erstabschlüsse ersetzt. 

Kennzahl 31.1.1 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Die Anzahl der Studienabschlüsse war im Jahr 2022 (Studienjahr 2021/22) ähnlich 
hoch wie im Jahr 2020, lag aber unter der des Jahres 2021. Der Zielwert bei Männern 
wurde mit 24.708 Abschlüssen in etwa erreicht, bei Frauen waren die Abschlüsse mit 
32.390 unter dem Zielwert (33.467). Damit wurde das Ziel als überwiegend erreicht 
beurteilt. Auf Universitäten entfielen 60,0 % der Abschlüsse, auf Fachhochschulen 
28,8 %, auf Pädagogische Hochschulen 5,9 % und auf Privatuniversitäten 5,4 %. Bis 
zum Jahr 2027 wird eine Steigerung der Studienabschlüsse auf 36.000 Frauen und 
25.300 Männer angestrebt. 

  

                                                

3 Überplanmäßig erreichte Kennzahlen: 31.1.2-„ Tertiärquote der 25-34jährigen“; 31.1.3-„ Durchschnittliche Höhe der 
Studienbeihilfe“. 
4 Überwiegend erreichte Kennzahl: 31.1.1-„ Abschlüsse an Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und 
Pädagogischen Hochschulen“. 
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Kennzahl 31.1.2 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit einem tertiären Bildungsabschluss stieg im Jahr 
2022 auf 43,1 % und lag damit über dem Ziel (42,7 %). Bei Frauen (47,6 %) war sie 
höher als bei Männern (38,7 %). Insgesamt soll sie bis zum Jahr 2025 auf zumindest 
45 % steigen. Die Kennzahl ist auf europäischer Ebene ein Indikator zum SDG 4 – 
Hochwertige Bildung. Im Jahr 2023 stieg die Tertiärquote auf 43,5 % und lag damit im 
Bereich des EU-Schnitts (43,1 %). 

Kennzahl 31.1.3 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Nachdem die durchschnittliche Höhe der Studienbeihilfe rückläufig war, stieg sie im 
Jahr 2022 (Studienjahr 2021/22) wieder auf 6.100 EUR an. Ab dem Studienjahr 
2022/23 wurde sie erhöht und wird in der Folge automatisch valorisiert. Daher 
werden weitere nominelle Steigerungen erwartet. Der Zielwert für das Jahr 2025 
beträgt 7.200 EUR. Zusätzlich zur durchschnittlichen Höhe der Studienbeihilfe ist 
auch die Entwicklung der Anzahl der Bezieher:innen von Interesse. Laut Berichten zur 
Wirkungsorientierung wurden 42.316 Anträge für Studienbeihilfen im Studienjahr 
2021/22 bewilligt. Im Vergleich zum Studienjahr 2020/21 (43.823 Bewilligungen) war 
das ein Rückgang um 3,4 %. Die Anhebung der Einkommensgrenzen wird die Anzahl 
der Anspruchsberechtigten erhöhen. 
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Kennzahl 31.1.4 (entfallen mit BVA 2024) 

 
Quellen: BVA 2022 und 2023, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Die Kennzahl 31.1.4 maß den Anteil der 20 frequentiertesten Studienrichtungen an 
allen neu begonnenen Studien an öffentlichen Universitäten mit dem Ziel, einer 
breiteren Streuung (geringerer Anteil) der gewählten Studienrichtungen. Dieses Ziel 
konnte bis zum Jahr 2022 nicht erreicht werden, seit 2019 stieg der Anteil sogar. Weil 
etwa auch Informatik eine der frequentierten Studienrichtungen ist, stand diese 
Kennzahl teilweise in Widerspruch zur Fokussierung auf den MINT-Bereich. Daher 
wurde die Kennzahl mit dem BVA 2024 durch eine neue Kennzahl 31.1.4 der MINT-
Erstabschlüsse ersetzt. 

Kennzahl 31.1.5 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der Wahrscheinlichkeitsfaktor auf Basis der Rekrutierungsquoten berechnet das 
Verhältnis der Studienanfänger:innen pro 1.000 Väter mit zumindest Matura zu den 
Studienanfänger:innen pro 1.000 Väter ohne Matura. Damit sollen die Auswirkungen 
der Unterschiede im Bildungsniveau der Väter auf die Wahrscheinlichkeit eines 
Studiums der Kinder gemessen werden. Ein Wert von 1 würde bedeuten, dass Kinder 
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von Vätern mit Matura und ohne Matura gleich oft ein Studium beginnen. Tatsächlich 
ergab die Berechnung des Istzustandes im Jahr 2022 mit 43 Studienanfänger:innen 
pro 1.000 Väter mit Matura einen 2,57 Mal so hohen Wert wie pro 1.000 Väter ohne 
Matura (17 Studienanfänger:innen). Dies war schlechter als der Zielwert (2,19) und die 
Kennzahl wurde damit als teilweise erreicht beurteilt. Bis zum Jahr 2025 soll die 
Wahrscheinlichkeit eines Studienanfangs bei Vätern mit Matura höchstens 2,15 Mal 
so hoch sein wie bei Vätern ohne Matura. 

Neue Kennzahl 

Nachfolgende Kennzahl wurde erst in den BVA 2024 aufgenommen und ist damit 
nicht im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 enthalten. 

Kennzahl 31.1.4 (neu mit BVA 2024) 

Kennzahl 31.1.4 MINT-Erstabschlüsse 

Berechnungsmethode 

Summierung der Studienabschlüsse von Bachelor- und Diplomstudien an Universitäten und 
Fachhochschulen in den ISCED F-2013 Studienfeldern „05 Naturwissenschaften, Mathematik und 
Statistik“, „06 Informatik und Kommunikationstechnologie“ sowie „07 Ingenieurwesen, verarbeitendes 
Gewerbe und Baugewerbe“ (MINT-Studienfelder) 

Datenquelle uni:data (unidata.gv.at) Jahreswerte beziehen sich auf Studienjahre (dh Ziel 2024 steht für Studienjahr 
2023/24) 

Messgrößenangabe Anzahl 
  2020 2021 2022 2023 2024 2030 

Zielzustand - - - nicht verfügbar ≥ 9.500 ≥ 10.800 
Istzustand 8.530 9.446 8.954       

Zielerreichung - - -       

  

Ziel der nationalen Hochschulplanung ist es, die Zahl der MINT-Erstabschlüsse bis 2030 auf 10.800 zu 
heben. Ebenso soll der Anteil der MINT-Erstabschlüsse (rezent 28,1%) an allen Erstabschlüssen von 
25% auf 30% entwickelt werden. Die MINT-Erstabschlüsse waren im Studienjahr 2021/22 weniger 
stark von den deutlichen Rückgängen der tertiären Studienabschlüsse (ausgelöst durch pandemische 
Nachholeffekte, attraktiven Arbeitsmarkt, Demographie, Teuerungskompensierung) betroffen. Der 
Anteil entwickelt sich positiv und zeigt eine deutliche Tendenz in Richtung Zielerreichung. 

Quelle: BVA 2024. 

Diese Kennzahl ersetzt ab dem BVA 2024 die alte Kennzahl 31.1.4 zum Anteil der 
20 frequentiertesten Studienrichtungen. Das Ziel ist die Steigerung der MINT-Erstab-
schlüsse (Studienfelder Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik, Informatik 
und Kommunikationstechnologie sowie Ingenieurswesen, verarbeitendes Gewerbe 
und Baugewerbe). Dabei handelt es sich um ein Ziel der nationalen Hochschulplanung 
mit einem Zielwert von zumindest 10.800 Abschlüssen im Jahr 2030. Im Jahr 2022 
(Studienjahr 2021/22) betrug die Anzahl 8.954. Diese Kennzahl bildet Schwerpunkte 
aus der FTI-Strategie 2030 besser ab. 
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2.3  Wirkungsziel  2  

WZ 2: Schaffung eines in Lehre und Forschung national abgestimmten, international wettbewerbsfähigen 
Hochschul- und Forschungsraumes. 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Erreichungsgrad laut  
WO-Bericht zur Gänze zur Gänze zur Gänze zur Gänze zur Gänze 

Quellen: Berichte zur Wirkungsorientierung 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022. 

Mit dem WZ 2 soll ein in Lehre und Forschung national abgestimmter, international 
wettbewerbsfähiger Hochschul- und Forschungsraum geschaffen werden. Es trägt zu 
den SDGs 4 – Hochwertige Bildung und 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
bei. Im Jahr 2022 wurde es, so wie in den Vorjahren, als zur Gänze erreicht beurteilt. 
Dabei wurden drei Kennzahlen als überplanmäßig5 und eine als zur Gänze6 erreicht 
beurteilt. Der Mobilitätsanteil der Absolvent:innen an Universitäten, Fachhochschulen 
und Privatuniversitäten (Kennzahl 31.2.2) war weiter rückläufig und lag auch 2022 
unter dem Zielzustand, sodass dieser nicht erreicht wurde. 

Kennzahl 31.2.1 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Das Angebot der gemeinsamen internationalen Studienprogramme an Universitäten 
und Fachhochschulen ist seit 2017 kontinuierlich angestiegen und lag 2022 mit 221 
über dem angestrebten Zielwert (205). Bis zum Jahr 2025 soll die Anzahl dieser 
Studienprogramme auf zumindest 235 steigen. 

                                                

5 Überplanmäßig erreichte Kennzahlen: 31.2.1-„ Anzahl der internationalen Joint Degree/ Double Degree/ Multiple Degree 
Programme an öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen“; 31.2.3-„ Beteiligungsanteil von Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus Österreich an den EU-Forschungsrahmenprogrammen“; 31.2.5-„ Anzahl der 
veröffentlichten Forschungsinfrastrukturen auf der BMBWF Forschungsinfrastrukturdatenbank“. 
6 Zur Gänze erreichte Kennzahl: 31.2.4-„Betreuungsrelation an öffentlichen Universitäten“. 
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Kennzahl 31.2.2 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der Anteil der Absolvent:innen mit einem Auslandsaufenthalt ging in den letzten 
Jahren zurück. Zum einen ist dies durch die COVID-19-Pandemie bedingt, zum 
anderen führt auch der höhere Anteil von Bachelorabschlüssen zu einer Reduktion, 
weil bei den (längeren) Diplomstudien der Mobilitätsanteil höher ist. Im Jahr 2022 
(Studienjahr 2021/22) betrug der Anteil 13,0 % und lag damit unter dem Zielzustand 
(20,0 %). Die Kennzahl wurde daher im WO-Bericht 2022 als nicht erreicht 
angegeben. Das längerfristige Ziel für das Jahr 2030 ist ein Anstieg auf 26,0 %. 

Kennzahl 31.2.3 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der Beteiligungsanteil österreichischer Institutionen am Forschungsrahmenprogramm 
der EU war in den letzten Jahren steigend und lag mit 3,3 % im Jahr 2022 deutlich 
über dem Zielwert (2,6 %). Ab dem BVA 2023 wurde diese Kennzahl dem WZ 4 zur 
Sicherstellung eines hohen Grads an Spitzenforschung durch erfolgreiche Teilnahme 
am EU-Forschungsrahmenprogramm zugeordnet. Stattdessen wurde hier eine neue 
Kennzahl 31.2.3 zum Anteil internationaler Doktoratsstudierender aufgenommen. 
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Kennzahl 31.2.4 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Die Betreuungsrelation an öffentlichen Universitäten hat sich im Jahr 2022 mit einem 
Verhältnis von 37,2 prüfungsaktiven Studien pro Professur bzw. äquivalenter Stelle 
wieder verbessert. Die Kennzahl wurde daher als zur Gänze erreicht evaluiert. Das 
Ziel ist eine weitere Verbesserung des Verhältnisses auf 35,0 bis zum Jahr 2027. 

Kennzahl 31.2.5 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Bei der Anzahl der Forschungsinfrastruktureinträge auf der Forschungsinfrastruktur-
datenbank des BMBWF kam es in den letzten Jahren zu deutlichen Steigerungen und 
einer Übererfüllung des Ziels. Durch die Datenbank soll die Vernetzung und 
Koordination von Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Österreich unter-
stützt werden. Der Wert für 2022 iHv 2.179 Einträgen liegt bereits über dem Ziel für 
2027 (zumindest 2.150 Einträge). Das BMBWF geht dabei davon aus, dass die 
Löschung veralteter Technologien und Infrastrukturen aus der Datenbank einen 
dämpfenden Effekt haben wird. 
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Neue Kennzahl 

Nachfolgende Kennzahl wurde erst in den BVA 2023 aufgenommen und ist damit 
nicht im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 enthalten. 

Kennzahl 31.2.3 (neu mit BVA 2023) 

Kennzahl 31.2.3 Internationale Doktoratsstudierende 

Berechnungsmethode Anteil der internationalen Doktoratsstudierenden (exkl. der Länder Deutschland, Schweiz, Südtirol und 
Liechtenstein) an allen Doktoratsstudierenden an öffentlichen Universitäten in Österreich 

Datenquelle uni:data (unidata.gv.at) Jahreswerte beziehen sich jeweils auf einen Stichtag im Wintersemester (dh Ziel 
2024 steht für Wintersemester 2024) 

Messgrößenangabe % 
  2020 2021 2022 2023 2024 2030 

Zielzustand - - nicht verfügbar ≥ 27 ≥ 27 ≥ 30 
Istzustand 24 25,5 26,7       

Zielerreichung - - -       

  

Über internationale Doktoratsprogramme werden hochqualifizierte Studierende bzw. junge Forschende 
nach Österreich geholt. Auf die steigende Bedeutung der internationalen Rekrutierung verweist der 
Anteil von Doktorandinnen und Doktoranden aus dem Ausland, der seit 2016 von knapp 20% auf über 
25% gestiegen ist. So positiv sich der „nominelle Internationalisierungsgrad" in Bezug auf die Doktorats-
studierenden-Struktur im internationalen Vergleich zeigt und Österreich eine hohe Konnektivität 
bescheinigt, so realistisch gilt es an den möglichen Potenzialen zur Verbesserung des „realen 
Internationalisierungsgrades" zu arbeiten, indem deutschsprachige Studierende aus Deutschland, der 
Schweiz, Südtirol und Liechtenstein bei diesem Indikator bewusst exkludiert werden. 

Quelle: BVA 2024. 

Der Anteil internationaler Doktoratsstudierender (exklusive Deutschland, Schweiz, 
Südtirol und Liechtenstein) wurde ab dem BVA 2023 als Kennzahl aufgenommen. Im 
Jahr 2022 betrug der Anteil 26,7 %, bis zum Jahr 2030 wird ein Anstieg auf 30 % 
angestrebt. 

2.4  Wirkungsziel  3  

WZ 3: Gleichstellungsziel 
Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen und Gremien sowie beim 
wissenschaftlichen/künstlerischen Nachwuchs. 

  2018 2019 2020 2021 2022 
Erreichungsgrad laut  
WO-Bericht überwiegend überwiegend überwiegend zur Gänze zur Gänze 

Quellen: Berichte zur Wirkungsorientierung 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022. 

WZ 3 zu einem ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen und 
Gremien sowie beim wissenschaftlichen/künstlerischen Nachwuchs ist das Gleich-
stellungsziel der Untergliederung. Immer noch unterrepräsentiert sind Frauen in 
wissenschaftlichen Führungspositionen. In den letzten Jahren konnte der 
Professorinnenanteil und der Frauenanteil auf Laufbahnstellen jedoch gesteigert 
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werden. Dies wird auch auf die Vereinbarung eines Kaskadenmodells in den 
Leistungsvereinbarungsperioden ab 2019 zurückgeführt. Dabei sollen in den ersten 
zwei Jahren der Leistungsvereinbarungsperiode neu zu besetzende Professuren und 
Laufbahnstellen mit einem Frauenanteil, der dem der darunter liegenden Karrierestufe 
entspricht, besetzt werden. 

Von den drei Kennzahlen im BVA 2022 wurde der Frauenanteil auf Laufbahnstellen 
an Universitäten überplanmäßig, der Anteil der quotengerecht besetzten universitären 
Leitungsorgane zur Gänze und der Professorinnenanteil überwiegend erreicht. 
Insgesamt wurde das Wirkungsziel als zur Gänze erreicht beurteilt. 

Seit dem BVA 2022 wurden bei diesem Wirkungsziel zwei neue Kennzahlen zu den 
Frauenanteilen in universitären Leitungsorganen bzw. bei Studienabschlüssen in 
technischen Fächern aufgenommen. 

Kennzahl 31.3.1 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der Professorinnenanteil an Universitäten steigt langsam, aber kontinuierlich an und 
lag im Jahr 2022 mit 29,4 % leicht unter dem Zielwert (29,6 %). Die Kennzahl wurde 
damit als überwiegend erreicht beurteilt. Der Personalzuwachs wird vom BMBWF in 
den nächsten Jahren geringer erwartet, sodass auch die Möglichkeiten zur Steigerung 
des Frauenanteils im Bestand geringer ist. Der Zielwert für das Jahr 2030 gemäß 
Österreichischem Hochschulplan beträgt 35 %. 
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Kennzahl 31.3.2 (entfallen mit BVA 2023) 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Bis zum BVA 2022 wurde als zweite Kennzahl bei diesem Wirkungsziel der Anteil 
quotengerecht (Frauenanteil mindestens 50 %) besetzter Leitungsorgane verwendet. 
Im Jahr 2022 waren 86,4 % der Leitungsorgane quotengerecht besetzt, sodass die 
Kennzahl als zur Gänze erreicht beurteilt wurde. Während die quotengerechte 
Besetzung bei fast allen Rektoraten und Universitätsräten erreicht wurde, war der 
Anteil bei den Senaten geringer. Eine Schwierigkeit für die quotengerechte Besetzung 
ist dabei die Gewinnung von ausreichend Professorinnen für die Mitarbeit im Senat, 
weil der Professorinnenanteil allgemein niedrig ist (Kennzahl 31.3.1). 

Anstelle dieser Kennzahl wird ab dem BVA 2023 der Frauenanteil in universitären 
Leitungsorganen (neue Kennzahl 31.3.2) verwendet, welcher im Jahr 2022 49 % 
betrug. Das Ziel ist eine Steigerung auf 50 % im Jahr 2030. 
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Kennzahl 31.3.3 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der Frauenanteil auf Laufbahnstellen an Universitäten (tenure track) stieg im Jahr 
2022 auf 38,4 %, sodass der Zielwert (37,3 %) deutlich übertroffen wurde. Gemäß 
Österreichischem Hochschulplan soll der Anteil bis 2030 auf zumindest 45 % steigen. 

Neue Kennzahlen 

Nachfolgende Kennzahlen wurden erst in den BVA 2023 bzw. BVA 2024 
aufgenommen und sind damit nicht im Bericht zur Wirkungsorientierung 2022 
enthalten. 

Kennzahl 31.3.2 (neu mit BVA 2023) 

Kennzahl 31.3.2 Frauenanteil in universitären Leitungsorganen 
Berechnungsmethode Frauenanteil bei den universitären Leitungsorganen (Rektorat, Universitätsrat, Senat) in % 

Datenquelle uni:data (www.unidata.gv.at) 
Messgrößenangabe % 

  2020 2021 2022 2023 2024 2030 
Zielzustand - - 47 47,4 49,2 50 

Istzustand 46,2 47,8 49       

Zielerreichung - - über 
Zielzustand       

  

Leitungsorgane und damit Führungsgremien der Universität sind das Rektorat, der Universitätsrat sowie 
der Senat. Diese Kennzahl bildet den Frauenanteil in den Leitungsorganen über alle Universitäten 
hinweg ab. Geschlechtergerecht besetzte Führungsgremien sind ein Faktor für den Erfolg einer 
Organisation. Dies gilt sowohl für die Privatwirtschaft als auch für Hochschulen. Im Universitätsgesetz 
ist eine Frauenquote von mindestens 50% für universitäre Kollegialorgane verankert. Beim Großteil der 
universitären Führungsgremien konnten bereits geschlechter- und auch quotengerechte Besetzungen 
erreicht werden. 

Quelle: BVA 2024. 

Anstelle der Kennzahl zu den quotengerecht besetzten Leitungsorganen wurde ab 
dem BVA 2023 eine neue Kennzahl zum Frauenanteil in universitären Leitungs-
organen verwendet. Diese Kennzahl wird auch durch Steigerungen des Frauenanteils 
in einzelnen Organen über 50 % hinaus verbessert. Insgesamt soll der Frauenanteil 
von 49 % im Jahr 2022 auf 50 % im Jahr 2030 gesteigert werden. 
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Kennzahl 31.3.4 (neu mit BVA 2024) 

Kennzahl 31.3.4 Frauenanteil bei Studienabschlüssen in technischen Fächern 

Berechnungsmethode 

Anteil der von weiblichen Studierenden erreichten Studienabschlüsse an der Gesamtheit der 
Studienabschlüsse in technischen Studien an Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten/-
hochschulen und Pädagogischen Hochschulen gemäß ISCED F-2013 (Informatik und 
Kommunikationstechnologie (06) sowie Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe (07) 
ohne Architektur und Baugewerbe (073)) 

Datenquelle uni:data (unidata.gv.at) Jahreswerte beziehen sich auf Studienjahre (dh Ziel 2024 steht für Studienjahr 
2023/24) 

Messgrößenangabe % 
  2020 2021 2022 2023 2024 2030 

Zielzustand - - - nicht verfügbar ≥ 23,5 ≥ 25,3 
Istzustand 20,3 23 22,7       

Zielerreichung - - -       

  

Mehr junge Menschen für technische Ausbildungen zu begeistern und damit dem Fachkräftemangel in 
diesem Bereich entgegenzuwirken ist zentral für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und damit 
des Wohlstands in Österreich. Insbesondere das weibliche Potenzial ist zu heben, da Frauen in 
technisch orientierten Schulen und in weiterer Folge an den Hochschulen in technischen 
Studienrichtungen stark unterrepräsentiert sind. Die Steigerung des Frauenanteils bei den 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen in technischen Fächern um 5 % bis 2030 ist daher ein Ziel 
der FTI-Strategie 2030. 

Quelle: BVA 2024. 

Mit dem BVA 2024 wurde eine vierte Kennzahl zum Frauenanteil bei Studien-
abschlüssen in technischen Fächern (Informatik und Kommunikationstechnologie 
sowie Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe ohne Architektur 
und Baugewerbe) definiert. Dies ist abgestimmt auf die FTI-Strategie 2030, welche 
eine Steigerung dieses Anteils um 5 %-Punkte von 2020 bis 2030 enthält. Im Jahr 
2022 (Studienjahr 2021/22) betrug der Frauenanteil 22,7 %, bis zum Jahr 2030 soll er 
auf zumindest 25,3 % steigen. 

2.5  Wirkungsziel  4  

WZ 4: Sicherstellung eines hohen Grads an Spitzenforschung durch erfolgreiche Teilnahme am EU-
Forschungsrahmenprogramm sowie durch kompetitive Förderungsmaßnahmen in der Grundlagenforschung in 
Österreich. 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Erreichungsgrad laut  
WO-Bericht überplanmäßig überplanmäßig zur Gänze überplanmäßig zur Gänze 

Quellen: Berichte zur Wirkungsorientierung 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022. 

Mit dem Wirkungsziel 4 soll ein hoher Grad an Spitzenforschung durch erfolgreiche 
Teilnahme am EU-Forschungsrahmenprogramm sowie durch kompetitive Förderungs-
maßnahmen in der Grundlagenforschung in Österreich sichergestellt werden. Damit 
wird zum SDG 4 – Hochwertige Bildung und zum SGD 9 – Industrie, Innovation und 
Infrastruktur beigetragen. Das Wirkungsziel wurde im Jahr 2022 als zur Gänze 
erreicht eingestuft. 
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Dem Wirkungsziel sind vier Kennzahlen zugeordnet. Jene zur Anzahl der ERC Grants 
sowie jene zu den finanzierten Projektmitarbeiter:innen beim FWF wurden überplan-
mäßig erreicht. Die Kennzahl zur Anzahl der Publikationen aus FWF-Projekten konnte 
zur Gänze erreicht werden. Der EU-Rückfluss-Indikator war für das Jahr 2021 noch 
nicht verfügbar. 

Kennzahl 31.4.1 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Die Anzahl der ERC (European Research Council) Grants lag 2022 mit insgesamt 342 
(81 Frauen, 261 Männern) über dem Zielwert von 320. Damit konnte die Kennzahl – 
wie in den Vorjahren – überplanmäßig erreicht werden. Bis zum Jahr 2025 soll die 
Anzahl auf 390 steigen. 

Kennzahl 31.4.2 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Der EU-Rückfluss im Bereich Forschung aus kompetitiv vergebenen Forschungs-
mitteln war in den letzten Jahren höher als der Anteil Österreichs am EU-Beitrag. Im 
Jahr 2021 betrug der Anteil Österreichs 3,1 %, was 0,6 %-Punkte mehr als der Anteil 
Österreichs an den Zahlungen zum EU-Budget waren. Für das Jahr 2022 war noch 
kein Istwert verfügbar. In den Folgejahre soll der Anteil zumindest 3,1 % betragen. 
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Kennzahl 31.4.3 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Die Anzahl der (seit 2015 kumulierten) Publikationen aus FWF-Projekten lag bis 2022 
mit 48.367 knapp unter dem Zielzustand (48.569) und wurde damit als zur Gänze 
erreicht evaluiert. Die geringere Anzahl, die in den Jahren 2020 und 2021 hinzu-
gekommen war, wurde auf die Pandemie zurückgeführt. Im Jahr 2022 kam es dies-
bezüglich zu einer Verbesserung (rd. 6.600 zusätzliche Publikationen). Durch die 
weiteren Publikationen in den nächsten Jahren soll der kumulierte Wert auf 
67.688 Publikationen im Jahr 2025 steigen. Das entspricht, ausgehend vom Jahr 
2022, rd. 6.400 Publikationen pro Jahr. 

Kennzahl 31.4.4 

 
Quellen: BVA 2022, 2023 und 2024, Bericht zur Wirkungsorientierung 2022. 

Die Anzahl der finanzierten Projektmitarbeiter:innen beim FWF stieg auf 4.842 
Personen im Jahr 2022. Damit wurde das Ziel (zumindest 4.531) überplanmäßig 
erreicht. Mehr als die Hälfte davon sind junge Wissenschafter:innen zwischen 26 und 
35 Jahren. Ziel ist ein weiterer Anstieg auf zumindest 5.431 Projektmitarbeiter:innen 
im Jahr 2025. 
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3  F ö r d e r u n g e n  

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die in den Jahren 2021 und 
2022 aus der UG 31-Wissenschaft und Forschung getätigten Förderungen laut 
Förderungsbericht 20227, den vorläufigen Erfolg für 2023 sowie die für 2024 
veranschlagten Werte: 

Tabelle 1: Förderungen der Untergliederung 

 
Quellen: Förderungsbericht 2021 und 2022, vorläufiger Erfolg 2023 laut BMF, BVA 2024. 

Zu den Förderungen zählen vor allem die Auszahlungen an die Fachhochschulen und 
der Großteil der Auszahlungen im Detailbudget Basisfinanzierung von Institutionen 
(DB 31.03.02 bis 2022 bzw. DB 31.03.03 ab 2023). Die Auszahlungen an die 
Universitäten sind keine Förderungen im Sinne der Definition gemäß § 30 Abs. 5 BHG 
2013. Die ausbezahlten Förderungen sind von 757 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 
1.057 Mio. EUR im Jahr 2023 gestiegen. Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen iHv 
1.250 Mio. EUR budgetiert. 

  

                                                

7 Siehe Analyse des Budgetdienstes zum Förderungsbericht 2022. 

https://www.parlament.gv.at/fachinfos/budgetdienst/Foerderungsbericht-2022
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Im Bereich der Fachhochschulen wurde zum einen die Höhe der Fördersätze um 
jeweils 10 % ab 2023 und 2024 angehoben. Zum anderen wurde und wird die Anzahl 
der Studienplätze erhöht. Mit dem Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungs-
plan 2023/24 – 2025/26 ist der schrittweise Anstieg der bundesfinanzierten Studien-
plätze für Anfänger:innen um insgesamt 1.050 Plätze geplant. Die Schwerpunkte 
liegen dabei im Bereich MINT (Technik- und Ingenieurwissenschaften sowie 
Informatik), Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Auszahlungen stiegen von 
329 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 407 Mio. EUR im Jahr 2023, für das Jahr 2024 sind 
479 Mio. EUR budgetiert. 

Auszahlungen im GB 31.03-Forschung und Entwicklung erfolgen im Rahmen des 
Forschungsfinanzierungsgesetzes (FoFinaG). Die Bundesregierung hat alle drei Jahre 
einen FTI-Pakt mit strategischen Schwerpunkten zu beschließen. Nach dem ersten 
FTI-Pakt 2021-2023 wurde im Dezember 2022 der FTI-Pakt 2024-2026 beschlossen. 
Für das GB 31.03 waren im ersten Pakt 1.927 Mio. EUR für die Jahre 2021 bis 2023 
vorgesehen, im aktuellen Pakt steigt das Volumen auf 2.581 Mio. EUR für die Jahre 
2024 bis 2026.8 

Die Auszahlungen an den Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) stiegen von 
148 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 294 Mio. EUR im Jahr 2023 und für 2024 ist ein 
Anstieg auf 332 Mio. EUR budgetiert. Die Österreichische Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) erhielt etwa 138 Mio. EUR pro Jahr bis 2023 und gemäß BVA 2024 
169 Mio. EUR im laufenden Jahr. Förderungen für das Institute of Science and 
Technology Austria (ISTA) stiegen auf 89 Mio. EUR im Jahr 2023 und sind 2024 in 
ähnlicher Höhe budgetiert. Für eine Inflationsanpassung im Forschungsbereich 
werden mit dem BVA 2024 35 Mio. EUR bereitgestellt, welche noch nicht auf 
konkrete Institutionen aufgeteilt sind (Transfers an sonstige juristische Personen in 
Tabelle 1). Insgesamt sind die im GB 31.03 budgetierten Förderungen im BVA 2024 
um 123 Mio. EUR bzw. 19,0 % höher als im Erfolg 2023. 

  

                                                

8 Das Gesamtvolumen im FTI-Pakt 2024-2026 beträgt 5.049 Mio. EUR, wovon 1.777 Mio. EUR auf die UG 34-Innovation und 
Technologie (Forschung) sowie 690 Mio. EUR auf die UG 33-Wirtschaft (Forschung) entfallen. 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:21a04113-7bae-4573-a393-e2a2bcc22920/230321_Brosch%C3%BCre_FH_Entwicklungsplan_BF.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:21a04113-7bae-4573-a393-e2a2bcc22920/230321_Brosch%C3%BCre_FH_Entwicklungsplan_BF.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:d238ee64-dddf-4ae1-8067-fe1a5f8a9f48/FTI_pakt.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:894f23fe-25a3-4293-a74e-282858a1e79a/42_13_beilage.pdf
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4  B e t e i l i g u n g e n  z u m  S t i c h t a g  3 1 .  M ä r z  2 0 2 4  

Laut Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 
31. März 2024 bzw. dem Beteiligungsbericht 2024 nimmt das BMBWF in der 
UG 31-Wissenschaft und Forschung die Eigentümerfunktion bei folgenden 
31 Beteiligungen wahr: 

🞙 Universitäten gesamt (23 Beteiligungen9) 

🞙 Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 

🞙 Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung 

🞙 Institute of Science and Technology Austria 

🞙 OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung 

🞙 Österreichische Akademie der Wissenschaften 

🞙 Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH 

🞙 Österreichische Mensen BetriebsgmbH 

🞙 GeoSphere Austria 

  

                                                

9 Das Institute for Digital Sciences (IDSA) in Linz ist im Beteiligungsbericht beim Gesamtbetrag der Universitäten enthalten. Im 
Bericht zu den Ergebnissen des Beteiligungs- und Finanzcontrolling wird über das IDSA jedoch nicht berichtet. 
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4.1  Universitäten (gesamt)  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der Universitäten (gesamt) aus dem 
Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 2: Kennzahlen der Universitäten (gesamt) aus dem Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, eigene 
Berechnungen. 

In der Tabelle werden die Kennzahlen der 22 im Bericht enthaltenen Universitäten 
konsolidiert dargestellt. Die Details zu den einzelnen Universitäten sind im 
Beteiligungs- und Finanzcontrollingbericht des BMF dargestellt. 

Die Anzahl der Beschäftigten stieg von 38.677 Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ) 
im Jahr 2020 auf 40.832 VBÄ im Jahr 2023. In der Vorschau wird für 2024 von einem 
weiteren Anstieg auf 41.553 VBÄ ausgegangen. Die Umsatzerlöse stiegen auf 
5,47 Mrd. EUR im Jahr 2023 und werden im Jahr 2024 iHv 5,96 Mrd. EUR erwartet. 
Darin enthalten sind die Globalbudgetzuweisungen des Bundes. Das Ergebnis vor 
Steuern war im Jahr 2023 über alle Universitäten summiert leicht positiv (7,0 Mio. 
EUR). Ein deutlich negatives Ergebnis wies die Wirtschaftsuniversität Wien auf 
(-42,9 Mio. EUR). Dies wird im Wesentlichen auf einen Zuschuss an die WU-Stiftung 
iHv 45 Mio. EUR zurückgeführt. In der Vorschau für 2024 ist das insgesamt über alle 
Universitäten erwartete Ergebnis mit -63,6 Mio. EUR hingegen negativ. 
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Im BVA 2024 sind 4,66 Mrd. EUR für die Universitäten budgetiert (DB 31.02.01-
Universitäten). Davon entfällt der Großteil auf die drei Säulen (Lehre, Forschung bzw. 
Entwicklung und Erschließung der Künste sowie Infrastruktur und strategische 
Entwicklung) gemäß § 12 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002. Darüber hinaus besteht im 
BFG 2024 eine Überschreitungsermächtigung iHv 80 Mio. EUR für die Medizinischen 
Universitäten in Wien und Innsbruck und die Medizinische Fakultät Linz in 
Zusammenhang mit den Gehaltsabschlüssen. 

Der Gesamtbetrag für die Universitäten aus dem Bundeshaushalt wird jeweils für eine 
dreijährige Leistungsvereinbarungsperiode festgelegt. In der aktuellen Periode 2022 
bis 2024 wurde er von ursprünglich 12,33 Mrd. EUR durch Teuerungsausgleiche auf 
insgesamt 13,23 Mrd. EUR aufgestockt (+7,3 %). Für die nächste Periode von 2025 bis 
2027 werden insgesamt 16,00 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt. Das entspricht einem 
Anstieg um 21,0 % im Vergleich zum aufgestockten Gesamtbetrag der laufenden 
Periode. 

4.2  Agentur  für  Qual i tätss icherung und Akkredit ierung 
Austr ia 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (AQ Austria) aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 3: Kennzahlen der AQ Austria aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 
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Die AQ Austria wurde 2012 auf Basis des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes als 
Qualitätssicherungsagentur für die österreichischen Hochschulen gegründet und ist 
für den gesamten Hochschulbereich in Österreich zuständig. Die Auszahlungen des 
Bundes zur Finanzierung der AQ Austria betrugen 2,3 Mio. EUR im Jahr 2023 und 
sind iHv 2,8 Mio. EUR im Jahr 2024 budgetiert. 

4.3  Rat  für  Forschung,  Wissenschaft ,  Innovat ion und 
Technologieentwicklung (FORWIT)  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen des Rates für Forschung, Wissenschaft, 
Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) aus dem Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling: 

Tabelle 4: Kennzahlen des FORWIT aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 

Mit 1. Juli 2023 wurden der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (FTE-Rat) 
und der Österreichische Wissenschaftsrat zum neuen FORWIT zusammengeführt. Er 
soll die Bundesregierung beraten, um Österreich in den Bereichen Forschung, Wissen-
schaft, Innovation und Technologieentwicklung sowie Entwicklung und Erschließung 
der Künste bestmöglich auf die künftigen Herausforderungen vorzubereiten. Neben 
der UG 31-Wissenschaft und Forschung sind auch die UG 33-Wirtschaft (Forschung) 
und die UG 34-Innovation und Technologie (Forschung) zuständig. Bei den Zahlungen 
des Bundes wurde eine Reduktion auf 2,0 Mio. EUR pro Jahr angestrebt, nachdem die 
Gesamtkosten für die beiden ersetzten Räte 2,7 Mio. EUR betragen hatten. 
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4.4  Inst itute of  Science and Technology Austr ia 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen des Institute of Science and Technology 
Austria (ISTA) aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 5: Kennzahlen des ISTA aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 

Das ISTA ist ein internationales Forschungsinstitut in Klosterneuburg bei Wien, das 
sich der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und Postgraduiertenaus-
bildung widmet. ISTA wurde gemeinsam von der österreichischen Bundesregierung 
und dem Land Niederösterreich gegründet. 

Für das Jahr 2024 wird ein Anstieg der Auszahlungen des Bundes von 89,2 Mio. EUR 
auf 131,5 Mio. EUR erwartet, weil dann die neue Leistungsvereinbarung 2024 - 2026 
gilt. Daraus resultiert ein entsprechender Anstieg der Umsatzerlöse des ISTA. Das 
BFG 2024 enthält außerdem eine Überschreitungsermächtigung iHv 69,5 Mio. EUR 
für das ISTA für noch offene Zahlungen gemäß Art. 15a B-VG-Vereinbarung zwischen 
Bund und Niederösterreich über die Errichtung und Betrieb des ISTA. 

  

https://ist.ac.at/wp-content/uploads/2024/04/ISTA_LV-2024-26_webversion.pdf
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4.5  OeAD-GmbH – Agentur  für  Bi ldung und 
Internat ional i s ierung 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der OeAD-GmbH – Agentur für Bildung 
und Internationalisierung (OeAD-GmbH) aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 6: Kennzahlen der OeAD-GmbH aus dem Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 

Die Programme der OeAD-GmbH zur Vernetzung von Menschen und Institutionen 
aus Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur erstrecken sich auf Österreich, 
Europa und internationale Schwerpunktländer. Die Anzahl der Beschäftigten stieg von 
213 VBÄ im Jahr 2020 auf geplante 298 VBÄ im laufenden Jahr. Die Auszahlungen 
des Bundes betrugen im Jahr 2023 43,9 Mio. EUR und sind iHv 56,4 Mio. EUR für das 
Jahr 2024 budgetiert. Dies wird auf eine Erhöhung der Förderungsmittel durch die 
Ausweitung von bestehenden und die Aufnahme neuer Programme (z. B. Extremis-
musprävention und Gedenkstättenbesuche) zurückgeführt. 
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4.6  Österreichische Akademie der  Wissenschaften 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW) aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 7: Kennzahlen der ÖAW aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 

Die ÖAW ist Österreichs zentrale außeruniversitäre Einrichtung für Wissenschaft und 
Forschung. Mit über 770 Mitgliedern sowie rd. 1.800 Mitarbeiter:innen (Köpfe) 
betreibt sie innovative Grundlagenforschung, interdisziplinären Wissensaustausch und 
die Vermittlung neuer Erkenntnisse, um damit zum wissenschaftlichen und gesamt-
gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen. 

Während der Leistungsvereinbarungsperiode 2021-2023 wurden jährlich etwa 
140 Mio. EUR an die ÖAW ausbezahlt. Ab dem Jahr 2024 läuft die neue Leistungs-
vereinbarungsperiode 2024-2026, wofür Auszahlungen iHv 164,1 Mio. EUR im 
BVA 2024 budgetiert sind. 

  

https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/NEWS/2024/pdf/240325_OEAW_LV_2024-2026_final_Web.pdf
https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/NEWS/2024/pdf/240325_OEAW_LV_2024-2026_final_Web.pdf
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4.7  Österreichische Bibl iothekenverbund und Service 
GmbH 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der Österreichischen Bibliothekenverbund 
und Service GmbH (OBVSG) aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 8: Kennzahlen der OBVSG aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 

Die OBVSG agiert als die Dienstleistungs- und operative Leitungseinrichtung des 
österreichischen Bibliothekenverbundes. Die Gesellschaft ist auch sogenannter 
„Application Service Provider“ für die Implementierung und die Betreuung lokaler 
Bibliothekssysteme („Lokalsysteme“), lokaler Suchmaschinenportale sowie digitaler 
Repositorien und erbringt sonstige spezifisch für den Bibliotheksbereich interessante 
Dienstleistungen. Der Bund leistet einen Zuschuss von 2,7 Mio. EUR pro Jahr. 
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4.8  Österreichische Mensen Betr iebsgmbH 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der Österreichischen Mensen 
BetriebsgmbH (ÖMBG) aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling: 

Tabelle 9: Kennzahlen der ÖMBG aus dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 

 
Quellen: Berichte über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling 2021 bis 2023 jeweils zum Stichtag 
30. September, Bericht über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024, 
Eigenmittelquote aus dem Beteiligungsbericht 2024. 

Die ÖMBG betreibt rd. 60 Mensen, Buffets, Cafeterias und ähnliche Einrichtungen zur 
Versorgung der Studierenden, sonstigen Universitätsangehörigen und Angehörigen 
anderer Bildungseinrichtungen mit Speisen und Getränken und erbringt darüber 
hinaus gastronomische Dienstleistungen. Ihre Tätigkeit ist nicht auf die Erzielung von 
Gewinnen gerichtet, sie hat jedoch kostendeckend zu erfolgen. Seit Ausbruch der 
COVID-19-Pandemie leistete der Bund Gesellschafterzuschüsse zur Abwendung der 
Insolvenz. Diesbezüglich wurden in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 5,7 Mio. 
EUR ausbezahlt. 
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4.9  GeoSphere Austr ia 

Durch die Ausgliederung und den Zusammenschluss von Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und Geologischer Bundesanstalt (GBA) 
entstand die GeoSphere Austria. Die operative Tätigkeit wurde mit 1. Jänner 2023 
aufgenommen. Der Bericht des BMF zu den Ergebnissen des Beteiligungs- und 
Finanzcontrolling zum Stichtag 31. März 2024 enthält noch keine tabellarischen 
Kennzahlen. Es wird darauf verwiesen, dass derzeit intensiv am Aufbau einer Finanz-
buchhaltung und eines Controllings gearbeitet werde. Die erste Leistungsverein-
barungsperiode betrifft die Jahre 2024 bis 2026. Im BVA 2024 sind Auszahlungen iHv 
40,6 Mio. EUR budgetiert. 

5  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d e n  F i n a n z i e r u n g s h a u s h a l t  
i n  d e r  U n t e r g l i e d e r u n g  

In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung der Aus- und Einzahlungen auf 
Global- und Detailbudgetebene dargestellt: 

Tabelle 10: Aus- und Einzahlungen in der Untergliederung 

 
Quellen: BRA 2021 und 2022, Vorläufiger Gebarungserfolg 2023, BVA 2024. 

UG 31-Wissenschaft und Forschung in der interaktiven Budgetvisualisierung 

  

https://www.parlament.gv.at/dokument/budgetdienst/budgetvisualisierung/vis/budgetgliederung.html?ausein=aus&FHEH=FH&auswahl=09.31&jahr=2024&bva_erfolg=BVA&steuern=1
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Im Jahr 2023 stiegen die Auszahlungen der UG 31-Wissenschaft und Forschung um 
687 Mio. EUR bzw. 12,8 %. Dies lag vor allem an zusätzlichen Mitteln für die 
Universitäten (+523 Mio. EUR), welche einen Teuerungsausgleich erhielten. Zu einem 
Anstieg kam es auch bei den Transfers im Rahmen des Forschungsfinanzierungs-
gesetzes (FoFinaG), sodass die Auszahlungen des GB 31.03-Forschung und 
Entwicklung um 157 Mio. EUR stiegen. 

Im BVA 2024 sind im Vergleich zum Erfolg 2023 um 361 Mio. EUR mehr veranschlagt 
(+6,0 %). Dies betrifft neben den Universitäten (+112 Mio. EUR) und dem GB 31.03 
(+129 Mio. EUR) auch die Fachhochschulen (+72 Mio. EUR). Die automatische 
Valorisierung der Beträge bei der Studienbeihilfe führt zudem zu Mehrauszahlungen 
im DB 31.02.03-Services und Förderungen für Studierende, welches um insgesamt 
38 Mio. EUR höher budgetiert ist als im Erfolg 2023. Für die medizinischen 
Universitäten und das ISTA sind im BFG 2024 Überschreitungsermächtigungen iHv 
insgesamt rd. 150 Mio. EUR vorgesehen. Im 1. Quartal 2024 wurden sie noch nicht in 
Anspruch genommen. 

Detaillierte Erläuterungen zur Entwicklung der Aus- und Einzahlungen finden sich in 
der Analyse zur UG 31-Wissenschaft und Forschung zum Budget 2024.  

https://www.parlament.gv.at/fachinfos/budgetdienst/UG-31-Wissenschaft-und-Forschung-Budget-2024


 BD | Budgetdienst – UG 31-Wissenschaft und Forschung 

34 / 36 

A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s  
Abs. Absatz 

Art. Artikel 

AQ Austria Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria 

BFG Bundesfinanzgesetz 

BHG 2013 Bundeshaushaltsgesetz 2013 

BMF Bundesministerium für Finanzen 

BMBWF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung 

BMKÖS Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport 

BRA Bundesrechnungsabschluss 

BVA Bundesvoranschlag 

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz 

DB Detailbudget(s) 

EUR Euro 

FTI Forschung, Technologie und Innovation 

FoFinaG Forschungsfinanzierungsgesetz 

FORWIT Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und 
Technologieentwicklung 

FWF Österreichischer Wissenschaftsfonds 

GB Globalbudget(s) 

iHv in Höhe von 

ISTA Institute of Science and Technology Austria 

Mio. Million(en) 

Mrd. Milliarde(n) 
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ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften 

OeAD-GmbH OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und 
Internationalisierung 

ÖMBG Österreichischen Mensen BetriebsgmbH 

OBVSG Österreichische Bibliothekenverbund und Service 
GmbH 

rd. rund 

SDG(s) Sustainable Development Goal(s)/ 
UN-Ziel(e) für eine nachhaltige Entwicklung 

u. a. unter anderem 

UG Untergliederung(en) 

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalent(e) 

WFA Wirkungsorientierte Folgenabschätzung(en) 

WFA-Bericht Bericht über die Wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung 

WO-Bericht Bericht zur Wirkungsorientierung 

WZ Wirkungsziel 

z. B. zum Beispiel 
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